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Fundsachen
Im Fundbüro der Stadt Guben wurden folgende Gegenstände 
abgegeben:
Nr.  Fundtag Gegenstand Fundort
85  18.10.2013 Schwarze Kaltenborner
  Schlüsseltasche Straße 1 D
   mit zwei Schlüsseln
90 24.10.2013 Rosa Geldbörse  Guben,
  mit Hundebild  Gasstraße
  und Anhänger
91  25.10.2013 Graue Hose Frankfurter Straße
92  29.10.2013 Autoschlüssel Guben, 
   K.-Marx-Straße
 
Abzuholen bzw. zu erfragen im Service-Center der Stadtverwal-
tung Guben, Gasstraße 4,
Telefon 03561 6871-0.

Amtliche Bekanntmachung
Das Landesamt für Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und 
Flurneuordnung Luckau gibt folgenden

Beschluss

bekannt:
1.  Aufgrund des § 86 Nr. 4 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG)1 

und den Bestimmungen des BbgLEG2 wird das
 Vereinfachte Flurbereinigungsverfahren Deulowitz
 Angeordnet und das Verfahrensgebiet wird für die nachfol-

genden Flurstücke festgestellt:
 Land Brandenburg
 Landkreis Spree-Neiße
 Gemeinde Guben
 Gemarkung Deulowitz
 Flur 1
 Flurstücke 38, 39, 41, 42, 45, 46, 56, 175, 177, 252, 253, 

254, 255, 277
 Das Verfahrensgebiet ist auf der als Anlage zu diesem Be-

schluss beigefügten Gebietskarte dargestellt. Es hat eine 
Größe von ca. 4,12 ha.

2. Der entscheidende Teil des Anordnungsbeschlusses wird in 
der Flurbereinigungsgemeinde öffentlich bekannt gemacht.

 Der Anordnungsbeschluss mit Gründen und Gebietskarte 
liegt zur Einsichtnahme für die Beteiligten vom 25. Novem-
ber bis 6. Dezember 2013 in der 

 Stadtverwaltung Guben
 Service-Center
 Gasstraße 4
 03172 Guben
 jeweils während der Geschäftszeiten aus.
 Gleichzeitig liegt der Beschluss mit Gründen und Gebiets-

karte aus im 
 Landesamt für Ländliche Entwicklung,
 Landwirtschaft und Flurneuordnung (LELF)
 Karl-Marx-Straße 21
 15926 Luckau
3. Beteiligte an dem Flurbereinigungsverfahren sind gemäß  

§ 10 FlurbG:
 - als Teilnehmer
 die Eigentümer der zum Flurbereinigungsgebiet gehörenden 

Grundstücke, die den Eigentümern gleichstehenden Erb-
bauberechtigten sowie die Inhaber von selbständigem Ge-
bäudeeigentum.

 - als Nebenbeteiligte
a) Gemeinden und Gemeindeverbände, in deren Bezirk Grund-

stücke vom Flurbereinigungsverfahren betroffen werden,

I. Stadt Guben
b) andere Körperschaften des öffentlichen Rechts, die Land für 

gemeinschaftliche oder öffentliche Anlagen erhalten (§§ 39 
und 40 FlurbG) oder deren Grenzen geändert werden (§ 58 
Abs. 2 FlurbG),

c) Wasser- und Bodenverbände, deren Gebiet mit dem Flurbe-
reinigungsgebiet räumlich zusammenhängt und dieses be-
einflusst oder von ihm beeinflusst wird,

d) Inhaber von Rechten an den zum Flurbereinigungsgebiet ge-
hörenden Grundstücken oder von Rechten an solchen Rech-
ten oder von persönlichen Rechten, die zum Besitz oder zur 
Nutzung solcher Grundstücke berechtigen oder die Benut-
zung solcher Grundstücke beschränken,

e) Empfänger neuer Grundstücke nach den §§ 54 und 55 
FlurbG bis zum Eintritt des neuen Rechtszustandes (§ 61 
Satz 2 FlurbG),

f) Eigentümer von nicht zum Flurbereinigungsgebiet gehören-
den Grundstücken, denen ein Beitrag zu den Unterhaltungs- 
oder Ausführungskosten auferlegt wird (§§ 42 Abs. 3 und 
106 FlurbG) oder die zur Errichtung fester Grenzzeichen an 
der Grenze des Flurbereinigungsgebietes mitzuwirken haben 
(§ 56 FlurbG).

4. Mit diesem Anordnungsbeschluss entsteht gemäß § 16 
FlurbG die Teilnehmergemeinschaft als Körperschaft des 
öffentlichen Rechts, die aus den Eigentümern der Grundstü-
cke, den diesen gleichstehenden Erbbauberechtigten sowie 
den Inhabern von selbständigem Gebäudeeigentum gebildet 
wird. Sie führt den Namen 

 Teilnehmergemeinschaft des Flurbereinigungsverfah-
rens Deulowitz

 und hat ihren Sitz in Deulowitz.
5. Aufforderung zur Anmeldung unbekannter Rechte
 Rechte, die aus dem Grundbuch nicht ersichtlich sind, aber 

zur Beteiligung am Verfahren berechtigen, sind gemäß § 14 
Abs. 1 FlurbG innerhalb einer Frist von drei Monaten nach 
erfolgter Bekanntmachung dieses Beschlusses beim

 Landesamt für Ländliche Entwicklung,
 Landwirtschaft und Flurneuordnung (LELF)
 Karl-Marx-Straße 21
 15926 Luckau
 anzumelden.
 Zu diesen Rechten gehören z. B. nicht eingetragene dingli-

che Rechte an Grundstücken oder Rechte an solchen Rech-
ten sowie persönliche Rechte, die zum Besitz oder zur Nut-
zung von Grundstücken berechtigen oder die Nutzung von 
Grundstücken beschränken.

 Auf Verlangen der oberen Flurbereinigungsbehörde hat der 
Anmeldende sein Recht innerhalb einer von der Behörde zu 
setzenden Frist nachzuweisen. Nach fruchtlosem Ablauf der 
Frist ist der Anmeldende nicht mehr zu beteiligen.

 Werden Rechte erst nach Ablauf der bezeichneten Frist an-
gemeldet oder nachgewiesen, so kann die obere Flurberei-
nigungsbehörde die bisherigen Verhandlungen und Festset-
zungen gemäß § 14 Abs. 2 FlurbG gelten lassen.

 Der Inhaber eines bezeichneten Rechts muss nach § 14 Abs. 
3 FlurbG die Wirkung eines vor der Anmeldung eingetrete-
nen Fristablaufes ebenso gegen sich gelten lassen wie der 
Beteiligte, dem gegenüber die Frist durch Bekanntgabe des 
Verwaltungsaktes zuerst in Lauf gesetzt worden ist.

6. Zeitweilige Einschränkungen des Eigentums
 In sinngemäßer Anwendung der §§ 34 und 85 Ziff. 5 FlurbG ist 

von der Bekanntgabe des Beschlusses an bis zur Unanfecht-
barkeit des Flurbereinigungsplanes in folgenden Fällen die Zu-
stimmung der oberen Flurbereinigungsbehörde erforderlich:

a) wenn die Nutzungsart der Grundstücke im Verfahrensgebiet 
geändert werden soll; dies gilt nicht für die Änderungen, die 
zum ordnungsgemäßen Wirtschaftsbetrieb gehören.

b) wenn Bauwerke, Brunnen, Gräben, Einfriedungen, Hangter-
rassen und ähnliche Anlagen errichtet, hergestellt, wesent-
lich verändert oder beseitigt werden sollen.
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c) wenn Obstbäume, Beerensträucher, Rebstöcke, Hopfenstö-
cke, einzelne Bäume, Hecken, Feld- und Ufergehölze besei-
tigt werden sollen. Die Beseitigung ist nur in Ausnahmefällen 
möglich, soweit landeskulturelle Belange, insbesondere die 
des Naturschutzes und der Landschaftspflege nicht beein-
trächtigt werden.

d) wenn Holzeinschläge vorgenommen werden sollen, die den 
Rahmen einer ordnungsgemäßen Bewirtschaftung überstei-
gen.

 Sind entgegen den Anordnungen zu a) und b) Änderungen 
vorgenommen oder Anlagen hergestellt oder beseitigt wor-
den, so können sie im Verfahren unberücksichtigt bleiben. 
Die obere Flurbereinigungsbehörde kann den früheren Zu-
stand gemäß § 137 FlurbG wieder herstellen lassen, wenn 
dieses der Flurbereinigung dienlich ist.

 Sind Eingriffe entgegen der Anordnung zu c) vorgenommen 
worden, so muss die obere Flurbereinigungsbehörde Ersatz-
pflanzungen anordnen.

 Sind entgegen der Anordnung zu d) Holzeinschläge vorge-
nommen worden, so kann die obere Flurbereinigungsbehör-
de anordnen, dass derjenige, der das Holz gefällt hat, die 
abgeholzte oder verlichtete Fläche nach Anweisungen der 
Forstaufsichtsbehörde wieder ordnungsgemäß in Bestand 
zu bringen hat.

 Zuwiderhandlungen gegen die Anordnung zu Buchstaben 
b), c) und d) dieses Beschlusses sind Ordnungswidrigkei-
ten und können mit einer Geldbuße bis zu 1.000,00 EUR 
für den einzelnen Fall geahndet werden (§ 154 FlurbG, §§ 1 
und 17 des OWiG3. Unter Umständen kann auch eine höhere 
Geldbuße auferlegt werden (§ 17 Abs. 4 OWiG). Außerdem 
können Gegenstände eingezogen werden, auf die sich die 
Ordnungswidrigkeit bezieht (§ 154 Abs. 3 FlurbG).

7. Betretungsrecht
 Die Beauftragten der Flurbereinigungsbehörde sind berech-

tigt, zur Vorbereitung und zur Durchführung der Flurbereini-
gung Grundstücke zu betreten und die nach ihrem Ermessen 
erforderlichen Arbeiten auf ihnen vorzunehmen.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Anordnungsbeschluss kann innerhalb eines Mo-
nats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Wi-
derspruch ist beim 
Landesamt für Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und 
Flurneuordnung (LELF),
Karl-Marx-Straße 21, 15926 Luckau
schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.
Im Auftrag
Reppmann - DS -

1  Flurbereinigungsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 16.03.1976 (BGBl. I S. 546) zuletzt geändert durch Arti-
kel 17 des Gesetzes vom 19.12.2008 (BGBl. I S. 2794) 

2  Brandenburgisches Landentwicklungsgesetz vom 
29.06.2004 (GVBl. Bbg I Nr. 14 S. 298), zuletzt geändert 
durch Art. 4 des Gesetzes vom 15.07.2010 (GVBl. I/10, Nr. 
28)  

3  Gesetz über Ordnungswidrigkeiten in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 19.02.1987 (BGBl. I S. 602), zuletzt ge-
ändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 29.07.2009 (BGBl. I S. 
2353)  

(Bekanntmachung Öffentliche Ausschreibung)
a)	 Öffentlicher	Auftraggeber	(Vergabestelle)
 Name Stadt Guben
 Postanschrift Gasstraße 4, 03172 Guben
 Telefon 03561 6871-1033, Fax 03561 6871-4000
 E-Mail Winkler.S@guben.de
b) Vergabeverfahren Öffentliche Ausschreibung, VOB/A
 Vergabenummer VOB VI/01/01/2014

c) Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zu Ver- 
und Entschlüsselung der Unterlagen

 Art der akzeptierten Angebote: Keine elektronischen Ange-
bote zugelassen

 Sprache(n), in der (denen) Angebote verfasst werden kön-
nen: Deutsch

d) Art des Auftrags
 Ausführung von Bauleistungen
 e) Ort der Ausführung
 Stadt Guben, Alte Poststraße, 2. BA, 03172, Guben
 Ergänzende/Abweichende Angaben zum Leistungsort:
f) Art und Umfang der Leistung
 Ausbau der Alten Poststraße in Guben, 2. BA Los 1 - Stra-

ßenbau Abbruch 3200 m2 Kleinpflaster 3250 m2 Großpflaster 
460 m2 Mosaikpflaster 800 m Berliner Bord 170 m Granitbord 
130 m Betonbordstein 1000 m2 Gehwegplatten 17 St Stra-
ßenabläufe 2450 m2 Asphaltstraße Bk 3.2 870 m Pflasterrinne 
Naturstein, 3-zeilig 870 m Berliner Bord 65 St Straßeneinläu-
fe Gehweg 780 m2 Mosaikpflaster, Granit 620 m2 Krusten-
platten, Granit Zufahrten 400 m2 Kleinpflaster (aus Aufbruch), 
Granit 160 m Großpflaster, einzeilig Parkstellflächen 120 m2 
Kleinpflaster (aus Aufbruch), Granit 110 m Hochbord, Granit 
40 m Tiefbord Beschilderung 12 St Verkehrsschilder Kanal-
bau 250 m HPP-Rohr DN 160 35 m HPP-Rohr DN 250 270 
m HPP-Rohr DN 315 115 m HPP-Rohr DN 400 13 St Beton-
schacht DN 1000 Landschaftsbau 400 m2 Pflanzfläche Los 
2 - Beleuchtung 9 Stück Demontage Betonmasten, 17 Stück 
Lieferung Beleuchtungsmasten und Leuchten, 19 Stück 
Montage Beleuchtungsmasten und Leuchten, 1.005,00 m 
Beleuchtungskabel, 1 Stück Street Light Control-Gateway, 
1.080,00 m Kabelgraben, 150 m Schutzrohr Los 3 - GWAZ 
Hauptposition/Titel - Mischwasserkanalisation ca. 325 m; 
Sanierung eines Mischwasserkanals aus B/STZ, DN 750/500 
mittels Reparatur (Roboterverfahren) und Renovierungsver-
fahren (Schlauchlining) 

 Einschließlich Erneuerung der Hausanschlussleitungen in 
offener Bauweise 9 St.; Schachtsanierungen „Vertikale, obe-
re“ Leistungsgrenze ist Leistungsgrenze Los 1 - Straßenbau 
Hauptposition/Titel - Trinkwasserleitung ca. 325 m; Rohrgra-
ben für Trinkwasserleitung herstellen und schließen ca. 100 
m; Rohrgraben für Trinkwasser-Hausanschlussleitung her-
stellen und schließen „Vertikale, obere“ Leistungsgrenze ist 
Leistungsgrenze Los 1 - Straßenbau

g) Erbringen von Planungsleistungen nein
h) Aufteilung in Lose
 ja, Angebote können abgegeben werden für ein oder mehre-

re Lose
  Art der Losaufteilung: Fachlose
  Lose:
  Losnummer Bezeichnung
  1. 1 Straßenbau
 2. 2 Beleuchtung
  3. 3 GWAZ
I) Ausführungsfristen
 Beginn der Ausführung: 01.03.2014 bis 29.08.2014
j) Nebenangebote zugelassen 
k) Anforderung der Vergabeunterlagen
 Angabe einer Adresse, die die Vergabeunterlagen abgibt 

oder bei der sie eingesehen werden können
 Name Stadt Guben
 Postanschrift Gasstraße 4, 03172 Guben
 Telefon 03561 6871-1033, Fax 03561 6871-4000
 E-Mail Winkler.S@guben.de 
I) Kosten für die Übersendung der Vergabeunterlagen in Pa-

pierform
 Eine Übersendung der Vergabeunterlagen in Papierform wird 

angeboten und ist kostenpflichtig
 Höhe der Kosten: Los 1 - 45,00 Euro, Los 2 - 20,00 Euro, Los 

3 - 33,00 Euro
  Zahlungsweise: Verrechnungsscheck oder Bareinzahlung
  Empfänger: Stadt Guben
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  Kontonummer: 3 502 000 769
  BLZ, Geldinstitut: 180 500 00, Sparkasse Spree-Neiße
 Verwendungszweck: Alte Poststraße, 2.BA, Los
 Fehlt der Verwendungszweck auf Ihrer Überweisung, so ist 

die Zahlung nicht zuordenbar und Sie erhalten keine Unter-
lagen.

 Die Vergabeunterlagen können nur versendet werden, wenn
-  auf der Überweisung der Verwendungszweck angegeben 

wurde,
 -  gleichzeitig mit der Überweisung die Vergabeunterlagen per 

Brief oder E-Mail (unterAngabe Ihrer vollständigen Firmen-
adresse) bei der in Abschnitt k) genannten Stelle angefordert 
wurden,

-  das Entgelt auf dem Konto des Empfängers eingegangen ist.
 Das eingezahlte Entgelt wird nicht erstattet.
o) Anschrift, an die die Angebote zu richten sind:
 Name Stadt Guben
 Postanschrift Gasstraße 4, 03172 Guben
 Telefon 03561 6871-1033, Fax 03561 6871-4000
 E-Mail Winkler.S@guben.de 
q) Angebotseröffnung am 12.12.2013 um 11:00 Uhr
 Ort: Stadt Guben, Raum 236
 Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen:
 Bieter und ihre bevollmächtigten Vertreter.
r) geforderte Sicherheiten
 Sicherheit für die Vertragserfüllung in Höhe von 5% der Auf-

tragssumme.
 Die für die Mängelansprüche zu leistende Sicherheit beträgt 

3 % der Auftragssumme einschließlich erteilter Nachträge.
t) Rechtsform der Bietergemeinschaften
u) Nachweise zur Eignung
 Bedingung für die Auftragsvergabe:
- Nachweis Haftpflichtversicherung
- Unbedenklichkeitsbescheinigung Finanzamt
- Gewerbeanmeldung
- Unbedenklichkeitsbescheinigung Berufsgenossenschaft
- Unbedenklichkeitsbescheinigungen Krankenkassen
- aktueller Auszug aus dem Handelsregister
- Sozialkassenbescheinigung
- Unternehmenspräsentation
- Unterlagen gemäß § 6 (3)2a-g VOB
 Sonstiger Nachweis:
 Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der 

Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die 
Präqualifikation von Bauunternehmen (Präqualifikations-
verzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf Ver-
langen nachzuweisen, dass die vorgesehenen Nachunter-
nehmen präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die 
Präqualifikation erfüllen.

 Nicht präqualifizierte Unternehmen haben zum Nachweis 
der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt 124 
„Eigenerklärung zur Eignung“ vorzulegen. Bei Einsatz von 
Nachunternehmen sind die Eigenerklärungen auch für die 
vorgesehenen Nachunternehmen abzugeben, es sei denn, 
die Nachunternehmen sind präqualifiziert. In diesem Fall 
reicht die Angabe der Nummer, unter der die Nachunterneh-
men in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bau-
unternehmen (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden.

 Das Formblatt 124 (Eigenerklärung zur Eignung) ist Bestand-
teil der Verdingungsunterlagen.

v) Ablauf der Zuschlagsfrist: 28.01.2014
Sonstige Informationen für Bieter/Bewerber
 Angebotseröffnungen und Abgabe der Angebote bis:
 Los 1 - Straßenbau 12.12.2013 um 11:00 Uhr
 Los 2 - Beleuchtung 12.12.2013 um 11:20 Uhr
 Los 3 - GWAZ 12.12.2013 um 11:40 Uhr
 Auftraggeber für das Los 3 ist der
 Gubener Wasser- und Abwasserzweckverband
 Kaltenborner Straße 91, 03172 Guben
  Tel.: 03561 43820
 Bekanntmachungs-ID: CXP9YR6YRG8

Bekanntmachung Öffentliche Ausschreibung
a)		 Öffentlicher	Auftraggeber	(Vergabestelle)	
  Name Stadt Guben
  Postanschrift Gasstraße 4, 03172 Guben
  Telefon 03561 6871-1033, Fax 03561 6871-4000
  E-Mail Winkler.S@guben.de Internet
b)  Vergabeverfahren Öffentliche Ausschreibung, VOB/A
  Vergabenummer VOB VI/05/05/2014
c)  Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zu Ver- 

und Entschlüsselung der Unterlagen 
  Art der akzeptierten Angebote: Keine elektronischen Angebote 

zugelassen
  Sprache(n), in der (denen) Angebote verfasst werden können: 

Deutsch
d)  Art des Auftrags: Ausführung von Bauleistungen
e)  Ort der Ausführung
  Stadt Guben, Kugelbrücke, Alte Poststraße, 03172 Guben 
f)  Art und Umfang der Leistung
  Die Maßnahme erfolgt unter halbseitiger Vollsperrung der 

Brücke. Während der gesamten Maßnahme ist das halbsei-
tige Befahren der Brücke sicherzustellen. Verkehrssicherung: 
Auf-, Umbau und Vorhalten von ca. 150 m Betonschutzwand 
Abbruch: Teilabbruch Stahlbeton Überbau ca. 65 m3, Schutz-
beton mit Dichtung ca. 160 m2 (inkl. Deklarationsanalyse), 
PIasterdecke ca. 280 m2, Teilabbruch Stahlbeton Unterbau-
ten ca. 50 m3 Brückenausbau/Verstärkung: Baugrube her-
stellen ca. 150 m3, Baugrube verfüllen ca. 145 m3, Stahlbe-
ton Ortbetonergänzung einschließlich Kragplatten Überbau, 
Flügelwandköpfe und Kappen 130 m3, Betonstahl ca. 22 t, 
Brückendichtung ca. 165 m2, Asphaltschutzschicht und As-
phaltdeckschicht jeweils ca. 85 m2, 29 m Stahlgeländer, Bord-
steine ca. 50 m Wasserbau: Sohlbefestigung aus Wasser-
bausteinen 365 m2 inkl. Herdschwelle, offene Wasserhaltung 
mittels Fangedämmen

g)  Erbringen von Planungsleistungen: Nein
h)  Aufteilung in Lose: Nein
I)  Ausführungsfristen
  Beginn der Ausführung: 01.03.2014 bis 29.08.2014
j)  Nebenangebote: zugelassen 
k)  Anforderung der Vergabeunterlagen
  Angabe einer Adresse, die die Vergabeunterlagen abgibt oder 

bei der sie eingesehen werden können 
  Name Stadt Guben
  Postanschrift Gasstraße 4, 03172 Guben
 Telefon 03561 6871-1033, Fax 03561 6871-4000
 E-Mail Winkler.S@guben.de
I)  Kosten für die Übersendung der Vergabeunterlagen in Papier-

form
 Eine Übersendung der Vergabeunterlagen in Papierform wird 

angeboten und ist kostenpflichtig
 Höhe der Kosten: 20,00 Euro
 Zahlungsweise: Verrechnungsscheck oder Bareinzahlung
 Empfänger: Stadt Guben
 Kontonummer: 3 502 000 769
 BLZ, Geldinstitut: 180 500 00, Sparkasse Spree-Neiße
 Verwendungszweck: Kugelbrücke Guben
 Fehlt der Verwendungszweck auf Ihrer Überweisung, so ist die 

Zahlung nicht zuordenbar und Sie erhalten keine Unterlagen.
 Die Vergabeunterlagen können nur versendet werden, wenn
-  auf der Überweisung der Verwendungszweck angegeben 

wurde,
-  gleichzeitig mit der Überweisung die Vergabeunterlagen per 

Brief oder E-Mail (unter Angabe Ihrer vollständigen Firmen-
adresse) bei der in Abschnitt k) genannten Stelle angefordert 
wurden,

- das Entgelt auf dem Konto des Empfängers eingegangen ist.
 Das eingezahlte Entgelt wird nicht erstattet.
o) Anschrift, an die die Angebote zu richten sind:
 Name Stadt Guben
 Postanschrift Gasstraße 4, 03172 Guben
 Telefon: 03561 6871-1033, Fax 035361 6871-4000
 E-Mail: Winkler.S@fguben.de
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q) Angebotseröffnung am 12.12.2013 um 11.30 Uhr
  Ort: Stadtverwaltung Guben, Raum 236
  Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen:
 Bieter und ihre bevollmächtigten Vertreter
r)   geforderte Sicherheiten
 Sicherheit für die Vertragserfüllung in Höhe von 5 % der Auf-

tragssumme
 Die für die Mängelansprüche zu leistende Sicherheit beträgt 

3 % der Auftragssumme einschließlich erteilter Nachträge 
gemäß VOB

t)  Rechtsform der Bietergemeinschaften
 gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigten Vertreter
u)  Nachweise zur Eignung
 Bedingung für die Auftragsvergabe:
-  Nachweis Haftpflichtversicherung
-  Unbedenklichkeitsbescheinigung Finanzamt
-  Gewerbeanmeldung
-  Unbedenklichkeitsbescheinigung Berufsgenossenschaft
-  Unbedenklichkeitsbescheinigung Krankenkassen
-  aktueller Auszug aus dem Handelsregister
-  Sozialkassenbescheinigung
-  Unternehmenspräsentation
-  Unterlagen gemäß § 6 (3)2.a-g VOB
 Sonstiger Nachweis:
 Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der 

Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die 
Präqualifikation von Bauunternehmen (Präqualifikations-
verzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf Ver-
langen nachzuweisen, dass die vorgesehenen Nachunter-
nehmen präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die 
Präqualifikation erfüllen.

 Nicht präqualifizierte Unternehmen haben zum Nachweis 
der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt 124 
„Eigenerklärung zur Eignung“ vorzulegen. Bei Einsatz von 
Nachunternehmen sind die Eigenerklärungen auch für die 
vorgesehenen Nachunternehmen abzugeben, es sei denn, 
die Nachunternehmen sind präqualifiziert. In diesem Fall 
reicht die Angabe der Nummer, unter der die Nachunterneh-
men in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bau-
unternehmen (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden.

 Das Formblatt 124 (Eigenerklärung zur Eignung) ist Bestand-
teil der Verdingungsunterlagen.

v)   Ablauf der Zuschlagsfrist: 28.01.2014
Sonstige Informationen für Bieter/Bewerber
Bekanntmachungs-ID: CXP9YR6YRU1

Sitzungen der Ausschüsse der  
Stadtverordnetenversammlung Guben
(Stand bei Redaktionsschluss)
25. November 2013 15.30 Uhr
 Sitzung des Hauptausschusses
 Rathaus, Zi. 236

4. Dezember 2013 16 Uhr
 Sitzung der Stadtverordnetenversamm-

lung
 Rathaus, Zi. 236

Alle interessierten Bürger sind dazu herzlich eingeladen!

Winterdienstvorbereitung 2013/2014
Die Vorbereitungen für den Winterdienst in der Stadt Guben 
sind abgeschlossen, und die Lager mit Salz und Sand sind 
ausreicht gefüllt.
Die Stadt Guben ist für 111 Kilometer Fahrbahn auf Haupt-, 
Neben- und Bundesstraßen innerhalb der geschlossenen 
Ortschaft zuständig.
Mit Salz werden 62 Kilometer Fahrbahn gestreut und 49 Ki-
lometer mit Sand behandelt. Insgesamt werden 50 Kilome-
ter Gehweg und Fußgänger-Überwege von der Stadt Guben 
betreut.
Der Städtische Eigenbetrieb Bauhof ist für die Gehwege 
und Straßenübergänge zuständig. Die Firma Agrodienst 
Guben e.G. ist im Auftrag der Stadt Guben auf den Fahr-
bahnen innerhalb der geschlossenen Ortschaft unterwegs.
Die Gubener Wohnungsgesellschaft mbH (GuWo) und die 
Gubener Wohnungsbaugenossenschaft e.G. (GWG) sind 
für den Winterdienst an ihren Objekten genau wie jeder 
Grundstückseigentümer zuständig. Die Koordinierung des 
Winterdienstes zwischen der Stadt Guben, dem Eigenbe-
trieb Städtischer Bauhof, der GuWo und GWG erfolgt über 
Rufbereitschaft.
In diesem Zusammenhang möchten wir daran erinnern, 
dass laut Straßenreinigungssatzung auch die Grundstücks-
besitzer ihren Beitrag leisten müssen.
Gehwege, die nicht satzungsgerecht durch die Stadt Gu-
ben geräumt und gestreut werden, müssen werktags bis 
7 Uhr und an Sonn- und Feiertagen bis 8 Uhr begehbar 
sein. Schneit es weiter und liegen mehr als fünf Zentime-
ter Schnee, muss erneut geräumt und gestreut werden. 
Durch den Winterdienst zugeschobene Einfahrten sind vom 
Grundstückseigentümer freizuräumen. Hier sagt die Recht-
sprechung: Straßen haben Vorrang vor Gehwege und Zu-
fahrten.
Hauseigentümer sollten außerdem darauf achten, dass Eis-
zapfen nicht herabfallen und Menschen verletzten können.
Des Weiteren bittet die Stadt Guben ihre Einwohner um Un-
terstützung bei der Freihaltung der Straßengullys, damit bei 
eintretendem Tauwetter das Wasser abfließen kann.
Sollte es notwendig sein, Schneemassen abzufahren, so 
stellt die Stadt Guben den Sprucker Festplatz zur Verfü-
gung, um Schnee abzuladen.
Der Winterdienst richtet sich nach den Festlegungen der 
Satzung der Stadt Guben
über die Straßenreinigung und den Winterdienst. Die Sat-
zung ist bei der Stadt Guben einsehbar und auf der Internet-
seite der Stadt Guben nachzulesen: www.guben.de.
Für Rückfragen stehen Ihnen die Mitarbeiter des Fachberei-
ches V der Stadtverwaltung unter Telefon 03561 6871-1502 
zur Verfügung.
Da ab dem 15. November 2013 die zuständigen Firmen 
(Bauhof und Agrodienst) die Winterdiensttechnik bereithal-
ten, wird die planmäßige Straßenreinigung mit diesem Tag 
eingestellt. Unabhängig davon wird jedoch nach Notwen-
digkeit weiterhin die punktuelle Laubberäumung erfolgen.
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Friedhofssatzung der  
Gemeinde Schenkendöbern
Auf der Grundlage
-  der §§ 3 und 28 Abs. 2 Nr. 9 der Kommunalverfassung des 

Landes Brandenburg (BbgKVerf.) vom 18.12.2007 (GVBl. 
I/07 Nr.19 S. 286) in der jeweils geltenden Fassung,

-  des § 17 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten (OwiG) 
vom 19.02.1987 (BGBl. I S. 602) in der jeweils geltenden 
Fassung,

-  des § 34 des Gesetzes über das Leichen-, Bestattungs- und 
Friedhofswesen im Land Brandenburg (Brandenburgisches 
Bestattungsgesetz - BbgBestG) vom 07.11.2001 (GVBl. I/01 
Nr. 16 S. 226) in der jeweils geltenden Fassung sowie

-  der §§ 2, 4, 5 und 6 des Kommunalabgabengesetzes für das 
Land Brandenburg (KAG) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 31.03.2004 (GVBl. I/04 Nr. 8 S. 174) in der jeweils 
geltenden Fassung hat die Gemeindevertretung Schenken-
döbern in ihrer Sitzung am 25.06.2013 folgende Friedhofs-
satzung beschlossen:

I. Allgemeine Vorschriften 
§ 1 Geltungsbereich
§ 2 Friedhofszweck
§ 3 Schließung und Aufhebung
II. Ordnungsvorschriften
§	4	Öffnungszeiten
§ 5 Verhalten auf den Friedhöfen
§ 6 Gewerbetreibende
III. Bestattungsvorschriften
§ 7 Bestattungen
§ 8 Beschaffenheit von Särgen und Urnen 
VIII. Schlussvorschriften
§ 9 Ausheben der Gräber
§ 10 Ruhe- und Nutzungszeiten
§ 11 Umbettungen und Ausgrabungen
IV. Grabstätten
§ 12 Allgemeines
§ 13 Wahlgrabstätten
§ 14 Urnenwahlgrabstätten
§ 15 Familiengrabstätten
§ 16 Urnengemeinschaftsgrabstätten
§ 17 Kriegsgräber
V. Gestaltung der Grabstätten
§ 18 Allgemeine Gestaltungsvorschriften
§ 19 Grabmale und sonstige bauliche Anlagen
VI. Herrichtung und Pflege der Grabstätten
§ 20 Allgemeines
§ 21 Vernachlässigung und Entziehung
VII. Benutzung der Trauerhallen und Gedenkfeiern
§ 22 Benutzung der Trauerhallen
§ 23 Gedenkfeiern
§ 24 Alte Rechte
§ 25 Haftung
§ 26 Gebühren
§ 27 Ordnungswidrigkeiten
§ 28 Inkrafttreten

I. Allgemeine Vorschriften

§ 1 
Geltungsbereich

Diese Friedhofssatzung gilt für die kommunalen Friedhöfe der 
Gemeinde Schenkendöbern in den Ortsteilen Atterwasch, Bä-
renklau, Grabko, Grano, Groß Drewitz, Groß Gastrose, Kerkwitz, 
Krayne, Lauschütz, Lübbinchen, Pinnow, Schenkendöbern, 
Sembten, Staakow und Taubendorf.

§ 2 
Friedhofszweck

(1) Die Friedhöfe sind öffentliche Einrichtungen der Gemeinde 
Schenkendöbern. Die Verwaltung der Friedhöfe und ihrer Ein-
richtungen obliegt der Gemeinde Schenkendöbern. Die Vergabe 
der Grabstellen erfolgt durch den jeweils zuständigen Ortsvor-
steher im Einvernehmen mit der Gemeinde Schenkendöbern.
(2) Die Friedhöfe dienen der Bestattung aller Personen, die bei 
ihrem Ableben Einwohner der Gemeinde Schenkendöbern wa-
ren oder bereits ein Bestattungsrecht an einer vorhandenen 
Grabstätte erworben haben.
(3) Andere Personen können mit Zustimmung des jeweils zu-
ständigen Ortsvorstehers und im Einvernehmen mit der Ge-
meinde Schenkendöbern auf den Friedhöfen beigesetzt werden.

§ 3 
Schließung und Aufhebung

(1) Die Friedhöfe oder Teile der Friedhöfe und die Friedhofsein-
richtungen können durch die Gemeinde Schenkendöbern aus 
wichtigen öffentlichen Gründen ganz oder teilweise für alle wei-
teren Bestattungen gesperrt werden (Schließung) oder anderen 
Zwecken gewidmet werden (Aufhebung).
(2) Die Schließung und Aufhebung der Friedhöfe, Friedhofstei-
le oder ihrer Einrichtungen werden öffentlich bekannt gegeben. 
Bei einzelnen Grabstätten erhält der Nutzungsberechtigte einen 
schriftlichen Bescheid. Ist der Nutzungsberechtigte nicht zu er-
mitteln, erfolgt die öffentliche Bekanntmachung.
(3) Durch die Schließung bzw. Aufhebung wird die Möglichkeit 
weiterer Bestattungen ausgeschlossen.
(4) Soweit Nutzungsrechte, die bis zum Zeitpunkt der Schließung 
noch nicht ausgeübt worden sind bestehen, werden dem Nut-
zungsberechtigten auf Antrag Nutzungsrechte auf einem anderen 
Friedhof eingeräumt oder eine Rückzahlung der auf die restliche 
Laufzeit entfallenden Gebühren geleistet.
(5) Die Eigenschaft als Ruhestätte der Toten geht durch die Auf-
hebung verloren. Im Falle einer Aufhebung werden die in den 
Grabstätten Bestatteten für die restliche Dauer der Nutzungszeit 
auf Kosten der Gemeinde Schenkendöbern in andere Grabstätten 
der Gemeinde Schenkendöbern umgebettet.
(6) Die Termine zur Umbettung werden spätestens einen Monat 
vor der Umbettung öffentlich bekannt gemacht. Gleichzeitig sind 
diese der/dem jeweiligen Nutzungsberechtigten der Grabstätten 
mitzuteilen.
(7) Die Ersatzgrabstätten nach Absatz 4 und 5 werden von der Ge-
meinde Schenkendöbern kostenfrei in ähnlicher Weise wie die ge-
schlossenen oder aufgehobenen Grabstätten hergerichtet.
Sie werden dann Gegenstand des erworbenen Nutzungsrechts.

II. Ordnungsvorschriften

§ 4 
Öffnungszeiten

(1) Das Betreten der Friedhöfe ist nur tagsüber jeweils bis zum 
Einbruch der Dunkelheit gestattet.
(2) Die Gemeinde Schenkendöbern kann das Betreten der Fried-
höfe aus besonderem Anlass vorübergehend ganz oder teilwei-
se untersagen.

§ 5 
Verhalten auf den Friedhöfen

(1) Jeder hat sich auf den Friedhöfen der Würde des Ortes 
entsprechend zu verhalten. Die Anweisungen der Friedhofs-
beauftragten und des jeweils zuständigen Ortsvorstehers sind 
zu befolgen. Wer die Anordnungen nicht befolgt, kann von den 
Friedhöfen verwiesen werden.
(2) Kinder unter 12 Jahren dürfen die Friedhöfe nur in Begleitung 
Erwachsener betreten, es sei denn, dass sie ein bestimmtes 
Grab aufsuchen wollen.

II. Gemeinde Schenkendöbern
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(3) Auf den Friedhöfen ist es insbesondere nicht gestattet:
a)  die Wege mit Fahrzeugen aller Art zu befahren; davon 

ausgenommen sind Kinderwagen, Rollstühle, Hand- und 
Schubkarren sowie Fahrzeuge der Gemeinde oder seiner 
Beauftragten und der für den Friedhof zugelassenen Gewer-
betreibenden; Kinderroller und Fahrräder dürfen nur gescho-
ben werden;

b)  das Lärmen, Spielen und sonstiges ruhestörendes Verhalten;
c)  Musik- und Gesangsdarbietungen aufzuführen;
d)  an Sonn- und Feiertagen oder in der Nähe einer Bestattung 

bzw. Trauerfeier störende Arbeiten auszuführen;
e)  Abfälle außerhalb der dafür bestimmten Stellen zu lagern;
f)  Einfriedungen zu übersteigen, die Friedhöfe, ihre Einrichtun-

gen und Grabstätten zu beschädigen oder zu verunreinigen;
g)  Tiere mitzubringen; ausgenommen sind Hunde, die an der 

Leine geführt werden;
h)  das unberechtigte Abschneiden von Blumen, Zweigen, Äs-

ten und sonstigen Grün;
i)  öffentliche Versammlungen und Aufzüge ohne Begräbnis-

charakter durchzuführen;
j)  Uniformen, Uniformteile oder gleichartige Kleidungsstücke 

als Ausdruck gemeinsamer politischer Gesinnung zu tragen;
k)  Äußerungen und Handlungen vorzunehmen, mit denen 

Glaubensbekenntnisse oder politische Gesinnungen anderer 
verunglimpft werden können;

l)  Waren aller Art oder gewerbliche Dienste anzubieten sowie 
Sammlungen durchzuführen;

m)  ohne vorherige Zustimmung der Gemeinde Schenkendö-
bern Druckschriften zu verteilen

sowie
n)  während der Trauerfeierlichkeiten gegen den Willen der An-

gehörigen zu fotografieren bzw. Ton- und Bildaufzeichnun-
gen anzufertigen.

Die Gemeinde Schenkendöbern kann Ausnahmen zulassen, so-
weit sie mit dem Zweck und der Ordnung auf den Friedhöfen 
vereinbar sind.
(4) Die Grababfälle sind grundsätzlich in den von der Gemein-
de Schenkendöbern bereitgestellten Containern zu entsorgen. 
Die Entsorgung dieser Abfälle erfolgt im Auftrag der Gemeinde 
Schenkendöbern. Die Entsorgungskosten sind von den Nut-
zungsberechtigten entsprechend der jeweils gültigen Friedhofs-
gebührensatzung zu zahlen.
(5) Die Benutzung vereister oder verschneiter Wege erfolgt auf 
eigene Gefahr.

§ 6 
Gewerbetreibende
(1) Bildhauer, Steinmetze, Gärtner, Bestatter und sonstige Gewer-
betreibende bedürfen für die dem jeweiligen Berufsbild entspre-
chenden gewerblichen Tätigkeiten auf den Friedhöfen der vorhe-
rigen Zulassung durch die Gemeinde Schenkendöbern.
(2) Es werden auf Antrag nur solche Gewerbetreibende zuge-
lassen, die in fachlicher, betrieblicher und persönlicher Hinsicht 
zuverlässig sind. Die Gewerbetreibenden haben dazu ihre Ge-
werbeanmeldung, die Eintragung in das Verzeichnis der für sie 
zuständigen Kammer (Handwerkskammer oder Industrie- und 
Handelskammer) sowie einen für die Ausübung der Tätigkeiten 
ausreichenden Haftpflichtversicherungsschutz nachzuweisen.
(3) Die Zulassung erfolgt durch Ausstellung einer schriftlichen Be-
rechtigung. Diese kann befristet werden.
(4) Die Gewerbetreibenden und ihre Beschäftigten haben die 
Friedhofssatzung und die besonderen Anweisungen der Gemein-
de Schenkendöbern zu beachten. Sie haften für alle Schäden, die 
sie oder ihre Bediensteten im Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit 
auf den Friedhöfen schuldhaft verursachen.
(5) Gewerbliche Arbeiten dürfen auf den Friedhöfen nur während 
der von der Gemeinde Schenkendöbern festgesetzten Zeiten 
durchgeführt werden.
(6) Die für die Arbeiten erforderlichen Werkzeuge und Materialien 
dürfen nur während der Arbeitszeit dort gelagert werden, wo sie 
nicht hinderlich sind. 

Für das Abkippen von Material sind Unlagen zu benutzen, welche 
das Beschmutzen der Wege und Rasenflächen verhindern. Nach 
Beendigung der Arbeiten sind die Arbeits- und Lagerplätze unver-
züglich wieder in einen ordnungsgemäßen Zustand zu versetzen. 
Gewerbliche Geräte dürfen nicht an oder in Wasserentnahmestel-
len der Friedhöfe gereinigt werden.
(7) Werden bei Arbeiten durch Gewerbetreibende oder andere auf 
den Friedhöfen Tätige Sargteile oder Reste von Gebeinen gefun-
den, so sind diese unverzüglich an Ort und Stelle so tief einzubet-
ten, dass eine nochmalige Freilegung vermieden wird.
(8) Die Gemeinde Schenkendöbern kann die Zulassung von Ge-
werbetreibenden, die gegen die Vorschriften der Friedhofssat-
zung verstoßen, den Missbrauch ihrer Zulassung ermöglichen 
oder bei denen die Voraussetzungen des Absatzes 2 ganz oder 
teilweise nicht mehr gegeben sind, auf Zeit oder auf Dauer durch 
schriftlichen Bescheid entziehen.
(9) Wird die Zulassung entzogen oder beendet der Gewerbetrei-
bende seine Tätigkeit vor Ablauf der Zeit, für die ihm die Berech-
tigung ausgestellt wurde, so hat er diese unverzüglich an die Ge-
meinde Schenkendöbern zurückzugeben.
(10) Gewerbetreibende mit Niederlassung in einem anderen 
Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderem 
Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum, die im Inland nur vorübergehend tätig sind, haben 
die Aufnahme ihrer Tätigkeit auf den Friedhöfen der Gemeinde 
Schenkendöbern anzuzeigen. Das Verwaltungsverfahren kann 
über den einheitlichen Ansprechpartner für das Land Branden-
burg abgewickelt werden. Es gelten die Regelungen des Geset-
zes über den Einheitlichen Ansprechpartner für das Land Bran-
denburg (BbgEAPG) vom 07.07.2009 (GVBl. I S. 262) sowie die §§ 
71a bis 71e des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVfG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 23.01.2003 (BGBl. I S. 102), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 14.08.2009 (BGBl. I S. 2827) 
in Verbindung mit § 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das 
Land Brandenburg (VwVfGBbg) vom 07.07.2009 (GVBl. I/09 Nr. 
12 S. 262 und 264). Der § 42 a des VwVfG in Verbindung mit § 1 
des VwVfGBbg findet hierbei Anwendung.

III. Bestattungsvorschriften

§ 7 
Bestattungen

(1) Erd- und Feuerbestattungen sind unverzüglich nach Fest-
stellung des Todes bei der Friedhofsverwaltung der Gemeinde 
Schenkendöbern und beim jeweils zuständigen Ortsvorsteher 
anzumelden. Bei der Anmeldung sind vom Bestattungspflich-
tigen oder dessen Beauftragten die jeweilige standesamtliche 
Bescheinigung über den Sterbefall, bei Tot- bzw. Fehlgebore-
nen die ärztliche Bescheinigung und bei Urnen die Einäsche-
rungsbescheinigung bei der Friedhofsverwaltung der Gemeinde 
Schenkendöbern vorzulegen.
(2) Der jeweils zuständige Ortsvorsteher bzw. der Friedhofsbe-
auftragte der Gemeinde Schenkendöbern setzt im Einverneh-
men mit den Angehörigen oder dem beauftragten Bestattungs-
unternehmen Ort und Zeit der Bestattung fest. Trauerfeiern und 
Bestattungen erfolgen nur an Werktagen. Ausnahmen davon 
können durch die Gemeinde Schenkendöbern zugelassen wer-
den.	Das	Öffnen	und	Schließen	der	Friedhofshallen	erfolgt	durch	
den jeweils zuständigen Ortsvorsteher.
(3) Erdbestattungen sind innerhalb von 10 Tagen nach Feststel-
lung des Todes durchzuführen.
Aschen sollen bis spätestens einen Monat nach der Einäsche-
rung beigesetzt werden.
Aschen, die nicht binnen drei Monaten nach Einäscherung bei-
gesetzt sind, werden auf Kosten des Bestattungspflichtigen von 
Amts wegen in der Urnengemeinschaftsgrabstätte der Gemein-
de Schenkendöbern beigesetzt.
(4) Bestattungen, d. h. Vorbereitungsmaßnahmen, Grabaushub, 
Bereitstellung von Sargträgern usw., erfolgen in persönlicher 
Verantwortung der Angehörigen, durch Verwandte und gegen-
seitige Nachbarschaftshilfe, ansonsten durch ein beauftragtes 
Bestattungsunternehmen.
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(5) Sofern keine hygienischen oder sonstigen Bestimmungen 
entgegenstehen, ist es den Angehörigen gestattet, die Leiche 
vor der Trauerfeier noch einmal zu sehen. Die Särge sind vor 
dem Heraustragen aus der Trauerhalle fest zu verschließen.

§ 8 
Beschaffenheit von Särgen und Urnen

(1) Die Särge müssen festgefügt und so abgedichtet sein, dass 
jedes Durchsickern von Flüssigkeiten ausgeschlossen ist. Sie 
dürfen nicht aus schwervergänglichen Stoffen hergestellt sein.
Die Särge sollen maximal 2,10 m lang, 0,65 m hoch und im Mit-
telmaß 0,65 m breit sein. Sind größere Särge erforderlich, ist die 
vorherige Zustimmung der Gemeinde Schenkendöbern einzu-
holen.
(2) Urnen und Überurnen die in der Erde beigesetzt werden, 
müssen aus leicht abbaubarem Material bestehen.

§ 9 
Ausheben der Gräber

(1) Bei Sargbeisetzungen beträgt die Bodenabdeckung ab Sar-
goberkante bis zur Erdoberfläche (ungehügelt) 0,90 m. Die Ge-
samttiefe des Grabes muss mindestens 1,60 m betragen.
Bei Urnenbeisetzungen beträgt die Bodenbedeckung ab Ur-
nenoberkante mindestens 0,50 m.
(2) Die Gräber für Erdbestattungen müssen voneinander durch 
mindestens 0,40 m starke Erdwände getrennt sein.

§ 10 
Ruhe- und Nutzungszeiten

Die Ruhezeiten betragen:
- bei Erdbestattungen mindestens 20 Jahre
- bei Urnenbestattungen mindestens 20 Jahre.
Nutzungszeit ist die Zeit während der der Nutzungsberechtigte 
die zur Verfügung gestellte Grabstätte nutzt.

§ 11 
Umbettungen und Ausgrabungen

(1) Die Ruhe der Toten darf grundsätzlich nicht gestört werden.
(2) Umbettungen von Leichen und Aschen bedürfen, unbescha-
det der sonstigen gesetzlichen Vorschriften, der vorherigen Zu-
stimmung der Gemeinde Schenkendöbern. Die Zustimmung 
kann nur bei Vorliegen eines wichtigen Grundes erteilt werden.
(3) Umbettungen erfolgen nur auf Antrag. Antragsberechtigt ist 
der jeweilige Nutzungsberechtigte der Grabstätte. Bei der An-
tragstellung ist auch der behördliche Nachweis zu erbringen, 
dass eine andere Grabstätte zur Verfügung steht.
(4) Umbettungen und Ausgrabungen dürfen grundsätzlich nur 
durch ein beauftragtes Bestattungsunternehmen erfolgen.
(5) Die Kosten für die Umbettung und den Ersatz von möglicher-
weise entstandenen Schäden an benachbarten Grabstätten und 
Anlagen hat der Antragsteller zu tragen.
(6) Der Ablauf der Ruhe- und Nutzungszeit wird durch eine Um-
bettung nicht unterbrochen oder gehemmt.
(7) Leichen und Aschen dürfen nur zu Umbettungszwecken aus-
gegraben werden. In allen anderen Fällen bedarf es einer be-
hördlichen oder richterlichen Anordnung.

IV. Grabstätten

§ 12 
Allgemeines

(1) Die Grabstätten bleiben Eigentum der Gemeinde Schenken-
döbern. An ihnen können nur Rechte gemäß dieser Satzung 
erworben werden. Die Nutzungsberechtigten erwerben mit der 
Entrichtung der Nutzungsgebühr kein uneingeschränktes Ei-
gentumsrecht an der Grabstätte, sondern lediglich ein zeitlich 
begrenztes Recht zur Bestattung der Verstorbenen sowie der 
Gestaltung und Ausstattung der Fläche im Rahmen nach dieser 
Satzung.
Der jeweilige Gebührenbescheid gilt als Nachweis für das ver-

liehene Recht. Durch das erlangte Nutzungsrecht unterliegt der 
Nutzer einer Gestaltungs- und Pflegepflicht gemäß den Vor-
schriften dieser Satzung.
(2) Nutzungsberechtigter ist der Erwerber einer Grabstätte. Die-
ses Recht kann unabhängig von der gesetzlichen Bestattungs-
pflicht erworben werden.
(3) Schon bei der Verleihung des Nutzungsrechtes soll der Erwer-
ber für den Fall seines Ablebens aus dem in Satz 2 genannten 
Personenkreis seinen Nachfolger im Nutzungsrecht bestimmen 
und ihm das Nutzungsrecht durch schriftlichen Vertrag übertra-
gen. Wird bis zu seinem Ableben keine derartige Regelung ge-
troffen, geht das Nutzungsrecht an die volljährigen Angehörigen 
in nachstehender Reihenfolge über:
a) auf den überlebenden Ehegatten,
b) auf die Kinder,
c) auf die Stiefkinder,
d) auf die Enkel in der Reihenfolge der Berechtigung ihrer Väter 
und Mütter,
e) auf die Eltern,
f) auf die Geschwister,
g) auf die Stiefgeschwister,
h) auf die nicht unter a) bis g) fallenden Erben.
Von denen unter b) bis g) benannten Erben wird innerhalb der 
einzelnen Gruppen die/der Älteste Nutzungsberechtigter.
(4) Jede Änderung der Wohnungsanschrift oder Wechsel des 
Nutzungsberechtigten sind der Gemeinde Schenkendöbern un-
verzüglich schriftlich anzuzeigen.
(5) Die Grabstätten werden in:
a) Wahlgrabstätten
b) Urnenwahlgrabstätten
c) Familiengrabstätten
d) Urnengemeinschaftsgrabstätten
e) Kriegsgräber
unterschieden.
Bei der Vergabe der Grabstätten sollen die Wünsche der Antrag-
steller zur Lage weitestgehend berücksichtigt werden. Es be-
steht jedoch kein grundsätzlicher Anspruch auf eine bestimmte 
Grabstätte.
(6) Bestattungen und Beisetzungen sind nur unterirdisch mög-
lich.
(7) Beeinträchtigungen durch Bäume, Pflanzen und Friedhof-
seinrichtungen sind zu dulden.

§ 13 
Wahlgrabstätten

(1) Wahlgrabstätten sind ein- oder zweistellige Grabstätten für 
eine oder zwei Erdbestattungen, an denen auf Antrag die Nut-
zungsrechte für die Dauer von 20 Jahren verliehen werden. Die 
zusätzliche Beisetzung von 1 Urne in eine einstellige Wahlgrab-
stätte und von max. 2 Urnen in eine zweistellige Wahlgrabstätte 
ist möglich. Dabei müssen jedoch die Ruhezeiten gemäß § 10 
dieser Satzung gewährleistet sein. Eine Verlängerung der Nut-
zungsrechte ist zulässig.
Die Berechnung der Gebühren erfolgt anteilig auf Basis der 
Grundkosten für die jeweilige Grabart und der 20-jährigen Nut-
zungszeit.
(2) Wahlgrabstätten sind mit folgenden Abmessungen anzule-
gen:
- einstellige Wahlgrabstätte für Verstorbene unter 6 Jahren
Länge mit Grabmal: 1,70 m
Breite: 1,10 m
- einstellige Wahlgrabstätte für Verstorbene über 6 Jahren
Länge mit Grabmal: 2,50 m
Breite: 1,40 m
- zweistellige Wahlgrabstätte
Länge mit Grabmal: 2,50 m
Breite: 2,50 m
Der Abstand zwischen den Wahlgrabstätten beträgt 0,50 m. Die 
Breite der Wege zwischen den Grabreihen beträgt 1,10 m.
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§ 14 
Urnenwahlgrabstätten

(1) Urnenwahlgrabstätten sind Grabstätten, die zur Beisetzung 
von Urnen dienen. Die Nutzungsrechte werden für 20 Jahre ver-
liehen.
(2) Während der Nutzungszeit darf eine Beisetzung nur erfolgen, 
wenn die Ruhezeit die Nutzungszeit nicht überschreitet oder 
wieder ein Nutzungsrecht mindestens für die Zeit bis zum Ablauf 
der Ruhezeit erworben wurde. Die Berechnung der Gebühren 
erfolgt anteilig auf Basis der Grundkosten für die jeweilige Gra-
bart und der 20-jährigen Nutzungszeit.
(3) Urnenwahlgrabstätten werden mit folgenden Abmessungen 
angelegt:
- Urnenwahlgrabstätten für die Beisetzung von max. 2 Urnen in 
den Maßen 1,00 m (Breite) x 1,00 m (Länge)
- Urnenwahlgrabstätten für die Beisetzung von max. 4 Urnen in 
den Maßen 2,00 m (Breite) x 1,00 m (Länge)
Der Abstand zwischen den einzelnen Urnenwahlgrabstätten be-
trägt 0,50 m.

§ 15 
Familiengrabstätten

(1) Familiengrabstätten sind Grabstätten für 4 Erdbestattungen. 
Die Nutzungsrechte werden für 20 Jahre verliehen. Die zusätz-
liche Beisetzung von max. 4 Urnen ist möglich. Dabei müssen 
jedoch die Ruhezeiten gemäß § 10 dieser Satzung gewährleis-
tet sein. Eine Verlängerung der Nutzungsrechte ist zulässig. Die 
Berechnung der Gebühren erfolgt anteilig auf Grundlage der 
20-jährigen Nutzungszeit.
(2) Familiengrabstätten sind mit folgenden Abmessungen anzu-
legen:
Breite und Länge mit Grabmal in den Maßen 5,00 m x 2,50 m

§ 16 
Urnengemeinschaftsgrabstätten

(1) Urnengemeinschaftsgrabstätten sind für anonyme (namen-
lose) bzw. halbanonyme Urnenbeisetzungen (Angaben zum 
Verstorbenen auf gemeinsamen Grabmalen) bestimmte Grab-
flächen.
(2) Die anonymen Urnenbeisetzungen finden grundsätzlich 
durch ein Bestattungsunternehmen und ohne Angehörige oder 
sonstige Personen statt. Bei den halbanonymen Urnenbeiset-
zungen können neben den Angehörigen auch weitere Personen 
anwesend sein.
(3) Die Beisetzung der Urnen erfolgt auf dafür extra hergerichte-
ten Grünflächen.
(4) Es wird kein Nutzungs- bzw. Gestaltungsrecht an diesen 
Grabstätten erworben.
(5) Die Unterhaltung und Pflege der Urnengemeinschaftsgrab-
stätten obliegt der Gemeinde Schenkendöbern.
(6) Das Ablegen von Blumenschmuck u. ä. ist nur auf den da-
für eingerichteten Stellen der Urnengemeinschaftsgrabstätten 
möglich.

§ 17 
Kriegsgräber

(1) Gräber der Opfer von Kriegs- und Gewaltherrschaft unter-
liegen, sofern sie in besonderen Anlagen einbezogen sind (Ge-
meinschaftsanlagen bzw. Ehrenanlagen), den geltenden Be-
stimmungen über Kriegsgräber. Für Kriegsgräber besteht ein 
Nutzungsrecht auf Dauer.
Die Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräber obliegt der Ge-
meinde Schenkendöbern.
(2) Veränderungen dieser Grabstätten durch individuelles Ein-
bringen von Grabzeichen, Pflanzen und anderen Gegenständen, 
die dieser einheitlichen Gestaltung entgegenstehen, das Ent-
fernen oder Verändern von Grabzeichen und Bepflanzung sind 
unzulässig.

V. Gestaltung der Grabstätten

§ 18 
Allgemeine Gestaltungsvorschriften

(1) Alle Grabstätten müssen in einer den Friedhöfen würdigen 
Weise gestaltet und unterhalten werden.
(2) Die Gemeinde Schenkendöbern ist für eine ordnungsgemäße 
Erhaltung der Friedhofsflächen verantwortlich.
(3) Auf den Grabstätten dürfen grundsätzlich keine Gewächse 
verwendet werden, die andere Grabstätten oder sonstige Ein-
richtungen beeinträchtigen bzw. schädigen oder die giftig sind.

§ 19 
Grabmale und sonstige bauliche Anlagen

(1) Die Errichtung von Grabmalen und Grabeinfassungen ist 
grundsätzlich zulässig.
(2) Die Grabmale und sonstige bauliche Anlagen (z. B. Grabein-
fassungen) müssen in ihrer Gestaltung und Bearbeitung an die 
Umgebung angepasst sein und dabei den bautechnischen und 
allgemeinen Anforderungen an Bauwerke entsprechen.
(3) Grabmale müssen bis zu einer Höhe von 1,00 m eine Min-
deststärke ab 12 cm und ab einer Höhe von 1,01 m eine Min-
deststärke von 14 cm aufweisen.
(4) Die Grabmale sind in einer Flucht zu setzen. Zum Schutz der 
Nutzungsberechtigten und der Allgemeinheit sind Grabmale 
nach den anerkannten Regeln des Handwerks und der Technik 
(s. dazu „Richtlinien für das Fundamentieren und Versetzen von 
Grabdenkmälern und Einfassungen für Grabstätten“ in der je-
weils geltenden Fassung, herausgegeben vom Bundesinnungs-
verband des Deutschen Steinmetz-, Stein- und Holzbildhauer-
handwerks) zu fundamentieren und so zu befestigen, dass sie 
dauerhaft	standsicher	sind	und	auch	beim	Öffnen	benachbarter	
Gräber nicht umstürzen oder sich senken können.
Die Gemeinde Schenkendöbern prüft einmal im Jahr die Stand-
festigkeit der Grabmale gemäß den gesetzlichen Vorschriften.
(5) Die Grabmale und sonstige bauliche Anlagen sind dauernd 
in guten bzw. stand- und verkehrssicheren Zustand zu halten. 
Verantwortlich dafür sind die Nutzungsberechtigten. Sie haften 
in diesem Zusammenhang für alle auftretenden Schäden.
(6) Erscheint die Stand- bzw. die Verkehrssicherheit von Grabma-
len und sonstigen baulichen Anlagen oder Teilen davon gefähr-
det, ist unverzüglich Abhilfe zu schaffen. Wird trotz schriftlicher 
Aufforderung der Gemeinde Schenkendöbern der ordnungsge-
mäße Zustand nicht innerhalb von acht Wochen hergestellt, ist 
die Gemeinde Schenkendöbern berechtigt, dies auf Kosten des 
Nutzungsberechtigten zu veranlassen. Es kann das Grabmal 
und sonstige bauliche Anlagen oder Teile davon entfernen. Die 
Gemeinde Schenkendöbern ist nicht verpflichtet, diese Sachen 
aufzubewahren. Ist der Nutzungsberechtigte nicht zu ermitteln, 
genügt als Aufforderung ein Hinweisschild auf der Grabstätte, 
dass für die Dauer von drei Monaten aufgestellt wird. Bei Gefahr 
in Verzug kann die Gemeinde Schenkendöbern sofortige Siche-
rungsmaßnahmen (z.B. Umlegung von Grabmalen) treffen. Die 
Kosten dafür hat der Nutzungsberechtigte zu tragen.
(7) Grabmale und sonstige bauliche Anlagen dürfen vor Ablauf 
der Ruhezeit oder des Nutzungsrechts nur mit vorheriger schrift-
licher Genehmigung der Gemeinde Schenkendöbern von der 
Grabstätte entfernt werden.
Nach Ablauf der Nutzungs- bzw. Ruhezeit oder nach Entziehung 
von Grabstätten und Nutzungsrechten sind die Grabmale und 
bauliche Anlagen unverzüglich von den Nutzungsberechtigten 
zu entfernen und ordnungsgemäß zu entsorgen.
(8) Geschieht die Beräumung nicht fristgemäß bzw. nicht voll-
ständig, so ist die Gemeinde Schenkendöbern nach Fristset-
zung von 3 Monaten berechtigt, die Grabstätte auf Kosten des 
Nutzungsberechtigten beräumen lassen. Dies betrifft auch die 
Grabmale und bauliche Anlagen.
(9) Für die Grabmale auf den Urnengemeinschaftsgrabstätten ist 
die Gemeinde Schenkendöbern verantwortlich.
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Vl. Herrichtung und Pflege der Grabstätten

§ 20 
Allgemeines

(1) Für die Herrichtung und Instandhaltung der Grabstätten sind 
die Nutzungsberechtigten verantwortlich. Die Verpflichtung en-
det mit Ablauf der Nutzungszeit und nach Einebnung der Grab-
stätte.
(2) Alle Grabstätten müssen in ihrer gesamten Größe gärtne-
risch hergerichtet und dauernd instand gehalten werden. Dies 
gilt entsprechend für den Grabschmuck. Verwelkte Blumen und 
Kränze sind unverzüglich von den Grabstätten zu entfernen. Die 
Gestaltung der Gräber ist dem Gesamtcharakter der Friedhöfe 
anzupassen. Sie dürfen nur mit Pflanzen bepflanzt werden, die 
andere Grabstätten und die öffentlichen Anlagen sowie Wege 
nicht beeinträchtigen.
Es ist grundsätzlich nicht gestattet, Grabstätten durch Errich-
tung von Zäunen und Hecken einzufrieden und Gehölze zu 
pflanzen, deren Wuchshöhe 1,50 m übersteigt.
(3) Der Ortsbeirat kann nach vorheriger schriftlicher Antragstel-
lung des Nutzungsberechtigten auf Vorschlag der Gemeinde 
Schenkendöbern Ausnahmen von den Vorschriften der Absätze 
1 und 2 im Einzelfall zulassen.
(4) Die Grabstätten sind spätestens drei Monate nach der Bei-
setzung bzw. nach Erwerb des Nutzungsrechts durch die Nut-
zungsberechtigten würdig herzurichten. Sie können sich zur 
Ausübung der Pflegearbeiten auch Dritter bedienen. Nebenflä-
chen von Grabstätten sind von jeden Nutzungsberechtigten an-
teilig ständig sauber zu halten.
(5) Bei der Grabpflege ist grundsätzlich die Verwendung von 
Pflanzenschutz- und Unkrautbekämpfungsmitteln untersagt.
(6) Nach Ablauf der Nutzungs- bzw. der Ruhezeit oder nach Ent-
ziehung von Grabstätten und Nutzungsrechten sind die Grab-
bepflanzungen sowie alle sonstigen Grabanlagen zu entfernen.
Geschieht dies nicht fristgemäß, so ist die Gemeinde nach Frist-
setzung von drei Monaten berechtigt, die Grabstätte auf Kosten 
des Nutzungsberechtigten vollständig beräumen zu lassen.

§ 21 
Vernachlässigung und Entziehung

(1) Wird eine Grabstätte nicht ordnungsgemäß hergerichtet oder 
gepflegt, so hat der Nutzungsberechtigte nach schriftlicher Auf-
forderung der Gemeinde innerhalb einer dreimonatigen Frist die 
notwendigen Arbeiten an der Grabstätte vorzunehmen. Ist der 
Nutzungsberechtigte nicht zu ermitteln, wird durch eine öffent-
liche Bekanntmachung auf die Verpflichtung zur Herrichtung 
und Pflege hingewiesen. Außerdem wird ein solcher Nutzungs-
berechtigter zeitgleich durch einen Hinweisschild auf der Grab-
stätte aufgefordert, sich mit der Gemeinde Schenkendöbern in 
Verbindung zu setzen.
(2) Kommt der Nutzungsberechtigte seiner Verpflichtung inner-
halb der Frist nicht nach, kann die Gemeinde Schenkendöbern 
die Grabstätte auf dessen Kosten in Ordnung bringen lassen 
oder das Nutzungsrecht ohne Entschädigung entziehen. Im Ent-
ziehungsbescheid wird der Nutzungsberechtigte aufgefordert, 
das Grabmal und die sonstigen baulichen Anlagen innerhalb von 
drei Monaten nach Unanfechtbarkeit des Entziehungsbeschei-
des zu entfernen.
(3) Ein Anspruch auf Wiedereinsetzung in das Nutzungsrecht 
besteht nicht. Über Ausnahmen kann die Gemeinde Schenken-
döbern auf Antrag entscheiden.

VII. Benutzung der Trauerhallen und Gedenkfeiern

§ 22 
Benutzung der Trauerhallen

(1) Die Trauerhallen stehen für Trauerfeierlichkeiten zur Verfü-
gung.
(2) Sie können zur Aufbahrung der Verstorbenen unmittelbar vor 
den Trauerfeierlichkeiten genutzt werden.

(3) Ein würdiges Ausschmücken der Trauerhallen durch die 
Bestattungsunternehmen bzw. Angehörigen ist gestattet. Aus-
stattungsgegenstände dürfen vor Beginn der Trauerfeier in die 
Trauerhallen gebracht werden. Sie sind unverzüglich nach der 
Trauerfeier wieder zu entfernen.

§ 23 
Gedenkfeiern

Totengedenkfeiern und andere nicht mit der Bestattung zu-
sammenhängende Veranstaltungen auf den Friedhöfen sind 
grundsätzlich genehmigungspflichtig. Sie sind mindestens vier 
Wochen vor der beabsichtigten Veranstaltung schriftlich bei der 
Gemeinde Schenkendöbern zu beantragen.
Veranstaltungen von öffentlich-rechtlichen Kirchen sind hiervon 
ausgenommen. Diese sind jedoch mindestens zwei Wochen vor 
der beabsichtigten Veranstaltung der Gemeinde Schenkendö-
bern schriftlich anzuzeigen.

VIII. Schlussvorschriften

§ 24 
Alte Rechte

Bei Grabstätten, über welche die Gemeinde Schenkendöbern bei 
Inkrafttreten dieser Satzung bereits verfügt hat, richten sich die 
Nutzungszeit und die Gestaltung nach den bisherigen Vorschriften.
Die vorzeitige Einebnung einer Grabstätte ist unter Berücksich-
tigung der Einhaltung der Ruhezeiten nach § 10 dieser Satzung 
möglich. Die Entscheidung darüber, trifft die Gemeinde Schen-
kendöbern auf schriftlichen Antrag des Nutzungsberechtigten.

§ 25 
Haftung

Die Gemeinde Schenkendöbern haftet nicht für Schäden, die 
durch nicht satzungsgemäße Benutzung der Friedhöfe, ihrer 
Anlagen, durch dritte Personen, Tiere oder höhere Gewalt ent-
stehen. Ihr obliegen keine besonderen Obhuts- und Überwa-
chungspflichten. Im Übrigen haftet die Gemeinde Schenkendö-
bern nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Die Vorschriften 
über die Amtshaftung bleiben hiervon unberührt.

§ 26 
Gebühren

Für die Benutzung der Friedhöfe und ihrer Einrichtungen sowie 
für Leistungen der Friedhofsverwaltung sind Gebühren nach der 
jeweils gültigen Friedhofsgebührensatzung der Gemeinde
Schenkendöbern zu entrichten.

§ 27 
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig nach dieser Satzung handelt, wer vorsätzlich 
oder fahrlässig
1.  gegen die Vorschriften des § 4 Abs. 1 und 2 verstößt;
2.  entgegen § 5 Abs. 3
a)  die Wege auf den Friedhöfen mit Fahrzeugen aller Art ein-

schließlich Inlineskates und Skateboards, davon aus genom-
men sind Kinderwagen, Rollstühle, Hand- und Schubkarren 
sowie Fahrzeuge der Gemeinde Schenkendöbern oder sei-
ner Beauftragten und der für den Friedhof zugelassenen Ge-
werbetreibenden befährt;

b)  auf den Friedhöfen lärmt, spielt oder durch sonstiges Verhal-
ten die Ruhe stört;

c)  ohne Genehmigung der Gemeinde Schenkendöbern Musik- 
und Gesangsdarbietungen auf Friedhöfen aufführt;

d)  auf Friedhöfen an Sonn- und Feiertagen oder in der Nähe 
einer Bestattung bzw. Trauerfeier störende Arbeiten ausführt;

e)  Abfälle außerhalb der dafür zugelassenen Stellen lagert;
f)  Einfriedungen übersteigt, die Friedhöfe, ihre Einrichtungen 

und Grabstätten beschädigt oder verunreinigt;
g)  auf Friedhöfen Tiere, ausgenommen Hunde die an der Leine 

geführt werden, mitbringt;



- 11 -Nr. 23/2013 Guben

h)  auf den Friedhöfen unberechtigt Blumen, Zweige, Äste oder 
sonstiges Grün abschneidet;

i)  auf den Friedhöfen öffentliche Versammlungen und Aufzüge 
ohne Begräbnischarakter durchführt;

j)  auf den Friedhöfen Uniformen, Uniformteile oder gleichartige 
Kleidungsstücke als Ausdruck einer gemeinsamen politischen 
Gesinnung trägt;

k)  Äußerungen und Handlungen vornimmt, mit denen Glaubens-
bekenntnisse oder politische Gesinnungen anderer verun-
glimpft werden;

l)  auf den Friedhöfen Waren aller Art oder gewerbliche Dienste 
anbietet sowie Sammlungen durchführt;

m)  auf den Friedhöfen ohne vorherige Zustimmung der Gemein-
de Schenkendöbern Druckschriften verteilt sowie

n)  während der Trauerfeierlichkeiten gegen den Willen der Ange-
hörigen fotografiert bzw. Ton- und Bildaufzeichnungen anfer-
tigt

3.  entgegen § 5 Abs. 4 Grababfälle nicht in die dafür bereitge-
stellten Containern entsorgt;

4.  auf den Friedhöfen entgegen § 6 Abs. 1, 5 und 6 als Gewerbe-
treibender ohne vorherige Zulassung tätig wird, außerhalb der 
festgesetzten Zeiten gewerbliche Arbeiten ausführt, Werkzeu-
ge und Materialien unzulässig lagert sowie es unterlässt nach 
der Beendigung der Arbeiten die Arbeits- und Lagerplätze un-
verzüglich in einen ordnungsgemäßen Zustand zu versetzen;

5.  entgegen § 12 Abs. 5 die Änderung der Wohnanschrift bzw. 
einen Wechsel des Nutzungsberechtigten nicht unverzüglich 
schriftlich anzeigt;

6.  entgegen § 13 Abs. 2 Wahlgrabstätten nicht entsprechend 
den vorgeschriebenen Abmessungen errichtet;

7.  entgegen § 14 Abs. 3 Urnenwahlgrabstätten nicht entspre-
chend den vorgeschriebenen Abmessungen errichtet;

8.  entgegen § 15 Abs. 2 Familiengrabstätten nicht entsprechend 
den vorgeschriebenen Abmessungen errichtet;

9.  entgegen § 18 Abs. 1 Grabstätten nicht in einer den Friedhö-
fen würdigen Weise gestaltet bzw. unterhält;

10. entgegen § 18 Abs. 3 Gewächse verwendet die andere Grab-
stätten oder sonstige Einrichtungen beeinträchtigen oder 
schädigen:

11. entgegen § 19 Abs. 2 Grabmale aufstellt, die in ihrer Gestal-
tung und Bearbeitung nicht der Umgebung des Friedhofs an-
gepasst sind;

12. entgegen § 19 Abs. 3 Grabmale aufstellt, die nicht die ent-
sprechenden Mindeststärken aufweisen;

13. entgegen § 19 Abs. 4 Grabmale aufstellt, die nicht fachge-
recht befestigt und fundamentiert sind;

14. entgegen § 19 Abs. 5 Grabmale und sonstige bauliche Anla-
gen errichtet, die nicht dauernd einen guten bzw. stand- und 
verkehrssicheren Zustand aufweisen;

15. entgegen § 19 Abs. 7 und 8 Grabmale und bauliche Anlagen 
nicht fristgerecht oder nicht vollständig entfernt bzw. beräumt;

16. entgegen § 20 Abs. 2 Grabstätten durch Zäune oder Hecken, 
deren Wuchshöhe 1,50 m übersteigt, einfriedet und gegen die 
Bestimmungen zur Gestaltung und Pflege verstößt;

17. entgegen § 20 Abs. 4 Grabstätten nicht drei Monate nach der 
Beisetzung bzw. nach Erwerb des Nutzungsrechts würdig 
herrichtet;

18. entgegen § 20 Abs. 5 bei der Grabpflege Pflanzenschutz- und 
Unkrautbekämpfungsmittel verwendet;

19. entgegen § 20 Abs. 6 Grabstätten nach Ende der Nutzungszeit 
oder nach Entziehung von Grabstätten und Nutzungsrechten 
nicht vollständig bzw. nicht fristgerecht beräumt;

20. entgegen § 21 Abs. 1 Grabstätten nicht ordnungsgemäß her-
richtet oder pflegt sowie

21. auf den Friedhöfen entgegen § 23 Satz 1 und 2 Gedenkfeiern 
ohne Genehmigung der Gemeinde Schenkendöbern durch-
führt.

(2) Gemäß § 17 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 19.02.1987 (BGBl. I S. 602), 
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 29.07.2009 
(BGBl. I S. 2353), können Ordnungswidrigkeiten mit einer Geld-
buße bis 1.000,00 Euro geahndet werden.

§ 28 
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntma-
chung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Friedhofssatzung der Ge-
meinde Schenkendöbern, ausgefertigt am 22.06.2005, außer 
Kraft.

Schenkendöbern, den 26.06.2013

Bürgermeister

Friedhofsgebührensatzung der Gemeinde 
Schenkendöbern
Auf der Grundlage der
- §§ 3 und 28 Abs. 2 Nr. 9 der Kommunalverfassung des Lan-

des Brandenburg (BbgKVerf) vom 18.12.2007 (GVBl. I/07  
S. 286) in der jeweils geltenden Fassung,

- der §§ 2, 4, 5 und 6 des Kommunalabgabengesetzes für das 
Land Brandenburg (KAG) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 31.03.2004 (GVBl. I/04 Nr. 8 S. 174) in der jeweils 
geltenden Fassung,

- des Gesetzes über das Leichen-, Bestattungs- und Friedhof-
wesens im Land Brandenburg (Brandenburgisches Bestat-
tungsgesetzes - BbgBestG) vom 07.11.2001 (GVBl. I/01 Nr. 
16 S. 226 in der jeweils geltenden Fassung sowie der Fried-
hofssatzung der Gemeinde Schenkendöbern in der jeweils 
geltenden Fassung hat die Gemeindevertretung Schenken-
döbern in ihrer Sitzung am 25.06.2013 folgende Friedhofs-
gebührensatzung beschlossen:

§ 1 
Grundsätze

(1) Die Gebührenerhebung dient zur Deckung der Ausgaben, die 
im ursächlichen Zusammenhang mit der Nutzung und Bewirt-
schaftung der Friedhöfe sowie den Aufwendungen der Fried-
hofsverwaltungen entstehen.
(2) Für die Benutzung der kommunalen Friedhöfe und ihrer Ein-
richtungen sowie für den Erwerb der Nutzungsrechte an Grab-
stätten in der Gemeinde Schenkendöbern werden Gebühren 
gemäß den nachstehenden Bestimmungen erhoben.
(3) Die Höhe der Gebühren richtet sich nach Art und dem Um-
fang der Leistungen oder der Benutzung.

§ 2 
Gebührenpflichtiger

Zur Zahlung der Gebühr ist verpflichtet, wer die Amtshandlun-
gen selbst oder durch Dritte, deren Handeln ihm zuzurechnen 
ist, veranlasst hat sowie derjenige, zu dessen Gunsten sie vor-
genommen wurden. Mehrere Gebührenpflichtige haften als Ge-
samtschuldner.
Die Gebühren werden einen Monat nach Bekanntgabe des Ge-
bührenbescheids fällig.

§ 3 
Gebührenerhebung

(1) Die Gebührenerhebung obliegt der Gemeinde Schenkendö-
bern.
(2) Die Gebührenschuld entsteht mit der Inanspruchnahme der 
Leistungen nach der jeweils gültigen Friedhofssatzung der Ge-
meinde Schenkendöbern. Bei Gebühren für das Nutzungsrecht 
an Grabstätten mit der Verleihung des Nutzungsrechts und bei 
Verwaltungsgebühren mit der Beendigung der Amtshandlung.
(3) Die Gebühren werden einen Monat nach Bekanntgabe des 
Gebührenbescheids fällig.
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§ 4 
Gebühren

(1) Gebühren für den Erwerb eines Nutzungsrechts an Grabstät-
ten einschließlich der Bewirtschaftungskosten bis zum Ablauf 
der Nutzungszeit von 20 Jahren
a) einstellige Wahlgrabstätte für Verstorbene 
 unter 6 Jahren       451,00 Euro
b) Wahlgrabstätte für Verstorbene über 6 Jahre
  - einstellig       830,00 Euro
  - zweistellig     1.482,00 Euro
c) Urnenwahlgrabstätte
  - mit 1 qm für max. zwei Urnen     238,00 Euro
  - mit 2 qm für max. vier Urnen     475,00 Euro
d) Familiengrabstätte   2.964,00 Euro
Für die Bestattung von Verstorbenen, die Ihren Wohnsitz nie im 
Zuständigkeitsbereich der Gemeinde Schenkendöbern hatten 
(Fremdbestattungen), wird auf die Gebühr für die entsprechende 
Grabart ein Aufschlag von 25 % erhoben.
Bei Verlängerung des Nutzungsrechts über die 20 Jahre hinaus, 
erfolgt die jährlich anteilige Berechnung der Nutzungsgebühr auf 
Basis des jeweiligen Grundbetrags der entsprechenden Grabart.
(2) Gebühren für die Beisetzung einer Urne auf einer Urnen-
gemeinschaftsgrabstätte, einschließlich der Unterhaltung und 
Pflege
- anonyme Urnenbeisetzung ohne 
 Angaben zum Verstorbenen     908,00 Euro
- halbanonyme Urnenbeisetzung mit 
 Angaben zum Verstorbenen auf dem 
 gemeinsamen Grabmal   1.268,00 Euro
(3) Bei Grabstätten, für die beim Inkrafttreten dieser Satzung 
bereits ein Nutzungsrecht bestand, werden bis zum Ablauf der 
bestehenden Nutzungsrechte für die Inanspruchnahme von 
Wasser und die Entsorgung von Grababfällen (Bewirtschaf-
tungskosten) jährlich folgende Gebühren erhoben:
- je einstellige Wahlgrabstätte für Verstorbene 
 unter 6 Jahren           5,20 Euro
- je einstellige Wahlgrabstätte für Verstorbene über 
 6 Jahren           9,50 Euro
- je zweistellige Wahlgrabstätte für Verstorbene 
 über 6 Jahren         17,00 Euro
- je 1 qm Urnenwahlgrabstätte          2,75 Euro
- je 2 qm Urnenwahlgrabstätte         5,45 Euro
- Familiengrabstätten        34,00 Euro
Die anteilige Berechnung der Bewirtschaftungskosten für die 
entsprechende Grabart erfolgt auf Basis des jeweiligen Grund-
betrags.
(4) Für die Gebührenschuldner nach Absatz 3 besteht auf schrift-
lichen Antrag die Möglichkeit, diese jährlichen Nebenkosten bis 
zum Ablauf des bestehenden Nutzungsrechts in einer Summe 
zu entrichten.
Daraus ergeben sich pro Jahr Nutzungszeit folgende ermäßigte 
Gebührensätze:
- je einstellige Wahlgrabstätte für Verstorbene unter 
 6 Jahren           3,90 Euro
- je einstellige Wahlgrabstätte für Verstorbene über 
 6 Jahren           7,10 Euro
- je zweistellige Wahlgrabstätte für Verstorbene über 
 6 Jahren          12,75 Euro
- je 1 qm Urnenwahlgrabstätte          2,05 Euro
- je 2 qm Urnenwahlgrabstätte         4,10 Euro
- Familiengrabstätten        25,50 Euro
Die anteilige Berechnung der Bewirtschaftungskosten für die ent-
sprechende Grabart erfolgt auf Basis des jeweiligen Grundbetrags.
(5) Gebühren für die Ausstellung der Genehmigung zur Umbet-
tung von Leichen und Aschen                             22,50 Euro
(6) Gebühren für die Zulassung von Gewerbetreibenden (z. B. 
Steinmetze, Gärtner und Bestatter) für die Dauer von 
5 Jahren                                                               45,00 Euro
(7) Verwaltungsgebühren für sonstige Tätigkeiten der Friedhofs-
verwaltung, davon ausgenommen die Kosten für Standsicher-
heitsprüfungen der Grabmale                              10,00 Euro

§ 5 
Inkrafttreten

Die Friedhofsgebührensatzung tritt am Tag nach ihrer öffentli-
chen Bekanntmachung in Kraft.
Gleichzeitig tritt die Friedhofsgebührensatzung, ausgefertigt am 
22.06.2005, außer Kraft.

Schenkendöbern, den 26.06.2013

Bürgermeister

Bekanntmachung

Auflösung der Forstbetriebsgemeinschaft  
Waldverein Grabko

Mit Beschluss der Mitgliederversammlung vom 11.12.2012 hat 
sich die Forstbetriebsgemeinschaft Waldverein Grabko zum 
28.02.2013 aufgelöst. Gläubiger werden aufgefordert, ihre An-
sprüche gegen den Verein beim letzten Vorstand anzumelden.
Vorstandsmitglieder: Bernd Hanke
 Grabko 41
 03172 Schenkendöbern

 Thomas Schuster
 Grabko 17
 03172 Schenkendöbern

 Siegfried Bramke
 Grabko 4
 03172 Schenkendöbern

Für die Kindertagesstätte Grano der Gemeinde Schenken-
döbern suchen wir zum 01.01.2014 vorerst befristet bis zum 
31.12.2014 einen/eine
Erzieher/-in
Die Stelle ist mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von 25 Stun-
den zu besetzen.
Wir bieten:
- interessante Aufgaben sowohl im Krippen- als auch im 

Kindergarten- und Hortbereich
- ein kollegiales Team
- eine Vergütung nach TVöD
Wir erwarten:
- eine Ausbildung als staatlich anerkannte/r Erzieherin/Er-

zieher
- eigenständige pädagogische Bildung und Erziehung der Kin-

der entsprechend dem Kita-Gesetz des Landes Brandenburg 
und der pädagogischen Konzeption der Einrichtung

- Verantwortungsbewusstsein, Selbstständigkeit, Einsatz-
bereitschaft, Teamgeist und Kommunikationsfähigkeit

Voraussetzung zur Einstellung ist ein aktuelles Führungs-
zeugnis.
Impfungen zur Grundimmunisierung (gegen Tetanus u. Kin-
derkrankheiten) sowie ein aktueller 1. Hilfe-Nachweis und ein 
gültiges Gesundheitszeugnis sind erwünscht.
Bei sonst gleicher Eignung werden schwerbehinderte Men-
schen bevorzugt berücksichtigt.
Ausführliche Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte bis 
zum 06.12.2013 an die Gemeinde Schenkendöbern
Personalamt, z. Hd. Frau Bittner
Gemeindeallee 45
03172 Schenkendöbern
Für eine eventuelle Rücksendung der Bewerbungsunterlagen 
legen Sie bitte einen ausreichend frankierten Rückumschlag bei.


